
 

 

 

 

 

Bekanntmachung 

der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) 

 
 
Zweite Änderungssatzung 
zur Börsenordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse 

 

Der Börsenrat der Frankfurter Wertpapierbörse hat am 2. Juli 2009 die folgende  
zweite Änderungssatzung zur Börsenordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse beschlossen.  

Sie tritt mit Wirkung zum 13. Juli 2009 in Kraft. 
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Zweite Änderungssatzung  

zur Börsenordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse 

 

Der Börsenrat der Frankfurter Wertpapierbörse hat am 2. Juli 2009 die folgende Änderungssatzung beschlossen: 

 

Artikel 1 Änderung der Börsenordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse in der Fassung vom 8. April 2009, 
zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom 17. Juni 2009  

 

Die Börsenordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse in der Fassung vom 8. April 2009, zuletzt geändert durch 
Änderungssatzung vom 17. Juni 2009, wird wie folgt geändert: 

 

********************************************************************** 

ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT:  

ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN  

LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN 

 ********************************************************************** 
 

Inhaltsübersicht 

 
[…] 
 
VII.  Abschnitt Wertpapiergeschäfte im Präsenzhandel 

 
[…] 
 
3.  Teilabschnitt Zuteilung von Aktien-Skontren 

§ 108  Widerruf und Rücknahme der Zuteilung von Skontren 
 
[…] 
 
VIII.  Abschnitt Wertpapiergeschäfte im elektronischen Handelssystem 

 



  
   

   

   

Börsenordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse  Seite 2 

 

 

[…] 
 
9.  Teilabschnitt Handel ausländischer Aktien mit Geschäftsabwicklung im Heimatmarkt 

§ 169 f Eingabe, Erfassung und Verwaltung von Orders 
§ 169 g Handelsmodell 
§ 169 h Referenzpreisbestimmung 
 
910.  Teilabschnitt Preisdokumentation und Verwertung von Daten 

 
 

[…] 
 

 

III. Abschnitt Börsenbesuch und Börsenhandel  

 

1. Teilabschnitt Zulassung zum Börsenbesuch und zur Teilnahme am Börsenhandel 

 
[…] 

 

§ 14 Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Die Zulassung eines Unternehmens zur Teilnahme am Börsenhandel nach § 13 Abs. 1 ist zu 
erteilen, wenn 

1. bei Unternehmen, die in der Rechtsform des Einzelkaufmanns betrieben werden, der 
Geschäftsinhaber, bei anderen Unternehmen die Personen, die nach Gesetz, Satzung oder 
Gesellschaftsvertrag mit der Führung der Geschäfte des Unternehmens betraut und zu seiner 
Vertretung ermächtigt sind, zuverlässig sind und zumindest eine dieser Personen die für das 
börsenmäßige Wertpapiergeschäft notwendige berufliche Eignung hat; 

2. die ordnungsgemäße Abwicklung der abgeschlossenen Geschäfte sichergestellt ist; 

3. das Unternehmen ein Eigenkapital von mindestens 50.000 EUR nachweist, es sei denn, es ist 
ein Kreditinstitut, ein Finanzdienstleistungsinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 KWG oder 
§ 53 b Abs. 1 Satz 1 KWG tätiges Unternehmen, das zum Betreiben des 
Finanzkommissionsgeschäfts im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG oder zur Erbringung 
einer Finanzdienstleistung im Sinne des § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 bis 4 KWG befugt ist; als 
Eigenkapital sind das eingezahlte Kapital und die Rücklagen nach Abzug der Entnahmen des 
Inhabers oder der persönlich haftenden Gesellschafter und der diesen gewährten Kredite sowie 
eines Schuldenüberhanges beim freien Vermögen des Inhabers anzusehen; 
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4. bei dem Unternehmen, das nach Nummer 3 zum Nachweis von Eigenkapital verpflichtet ist, 
keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass es unter Berücksichtigung des 
nachgewiesenen Eigenkapitals nicht die für eine ordnungsmäßige Teilnahme am Börsenhandel 
erforderliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hat; 

5. das Unternehmen die Erfüllung der technischen und rechtlichen Voraussetzungen zur 
unmittelbaren oder mittelbaren Teilnahme an den Systemen zur Leistung von Sicherheiten und 
zur Erfüllung von Geschäften an der FWB nachweist. 

(2) Die Voraussetzung nach Absatz 1 Ziffer 2 ist erfüllt, wenn das Unternehmen seine Börsengeschäfte 
über eine nach § 1 Abs. 3 Depotgesetz anerkannte Wertpapiersammelbank und eine von dieser 
anerkannten Kontoverbindung zur Deutschen Bundesbank oder einer anderen Zentralbank eines EU-
Mitgliedstaates mit direkter Anbindung an das Zahlungssystem TARGET2 des Europäischen Systems 
der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank erfüllt. Im Falle von in Wertpapierrechnung 
verwahrten Wertpapieren wird die Erfüllung der Geschäfte über eine Wertpapiersammelbank gemäß 
Satz 1 allein vorgenommen, soweit diese eine Durchführung der Wertpapier- und Geldverrechnung 
sicherstellt. Für die ordnungsgemäße Abwicklung von Geschäften, die in Fremdwährung oder in 
Rechnungseinheiten notierte Wertpapiere zum Gegenstand haben, ist darüber hinaus erforderlich, 
dass das Unternehmen selbst am Clearing in Fremdwährung oder in Rechnungseinheiten teilnimmt 
oder eine Kontoverbindung zu einer entsprechenden Clearing-Bank unterhält; vorstehend bezeichnete 
Unternehmen und Clearing-Banken müssen am Verrechnungsverkehr einer Wertpapiersammelbank 
gemäß Satz 1 für in Fremdwährung oder in Rechnungseinheiten abzuwickelnde Wertpapiere 
teilnehmen. Wird seitens der Unternehmen mehr als eine Wertpapiersammelbank mit der 
Abwicklung ihrer Börsengeschäfte beauftragt, so ist Absatz 1 Ziffer 2 unbeschadet der Vorschrift des 
Satz 1 dann erfüllt, wenn diese Wertpapiersammelbanken über entsprechende vertragliche 
Vereinbarungen hinsichtlich der Einrichtung einer gegenseitigen Kontoverbindung verfügen.  

(2a) Für den Handel gemäß den Bestimmungen des VIII. Abschnitts, neunter Teilabschnitt, ist die 
Voraussetzung nach Absatz 1 Ziffer 2 erfüllt, wenn das Unternehmen seine Börsengeschäfte über den 
jeweils von der Geschäftsführung für die Abwicklung von Geschäften gemäß § 174 Abs. 2 Satz 3 
festgelegten Zentralverwahrer erfüllt und ein bei diesem Zentralverwahrer bestehendes eigenes 
Abwicklungskonto oder ein Abwicklungskonto eines Dritten nachweist, über das die 
Geschäftsabwicklung erfolgen kann.  

(3) Unbeschadet der Vorschriften gemäßdes Absatz 1 Ziffer 2, und des Absatz 2 und Absatz 2a hat das 
Unternehmen zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten aus abgeschlossenen Geschäften in den von der 
Geschäftsführung bekannt gegebenen Wertpapieren sowie aus sämtlichen im Handel gemäß den 
Bestimmungen des VIII. Abschnitts, neunter Teilabschnitt, abgeschlossenen Geschäften eine 
Abwicklung über die Eurex Clearing AG zu gewährleisten. Es hat hierzu eine Anerkennung der 
Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG nachzuweisen. 

(4) In Wertpapieren, in denen das Unternehmen gemäß Absatz 1 i.V.m. Absatz 3 am Sicherheitensystem 
der Eurex Clearing AG nicht teilnimmt, findet eine Sicherheitsleistung nach §§ 18 bis 33 statt. 

 
[…] 
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V. Abschnitt Einführung, Aussetzung, Einstellung und Unterbrechung des Handels 
im regulierten Markt 

 
[…] 

 

§ 72 Aussetzung und Einstellung des Handels im regulierten Markt  

(1) Die Geschäftsführung kann den Handel im regulierten Markt  

1. aussetzen, wenn ein ordnungsgemäßer Börsenhandel zeitweilig gefährdet oder wenn dies zum 
Schutz des Publikums geboten erscheint; 

2. einstellen, wenn ein ordnungsgemäßer Börsenhandel nicht mehr gewährleistet erscheint. 

Die Geschäftsführung unterrichtet die Börsenaufsichtsbehörde und die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht unverzüglich über Maßnahmen nach Satz 1. Im Fall der Aussetzung 
nach Satz 1 Nr. 1 werden bestehende Orders gelöscht (Aussetzung des Handels). 

(2) Die Geschäftsführung kann abweichend von Absatz 1 Satz 3 entscheiden, dass bestehende Orders 
nicht gelöscht werden (Unterbrechung des Handels). Soweit die Unterbrechung des Handels wegen 
einer technischen Unterbrechung des Betriebs der Börsen EDV elektronischer Handel angeordnet 
wird, gilt für die Löschung von Orders § 144 Abs. 5. 

(3) Die Einstellung, Aussetzung und die Unterbrechung des Handels kann auf den Präsenzhandel oder 
auf den elektronischen Handel oder Teile davon beschränkt werden.  

(4) Die Aussetzung, Einstellung und die Unterbrechung des Handels im regulierten Markt werden im 
Internet (www.deutsche-boerse.com) veröffentlicht.  

 
[…] 

http://www.deutsche-boerse.com)
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VII. Abschnitt Wertpapiergeschäfte im Präsenzhandel 

 
[…] 

 
3. Teilabschnitt Zuteilung von Aktien-Skontren 

 
[…] 

 

§ 103 Zuteilung von Skontren  

(1) Jedem Skontroführer werden Skontrengruppen mit einer Gesamtgröße von 2 % des 
Jahresgesamtorderbuchumsatzes (§ 101 Abs. 3) zugeteilt. Unwesentliche Abweichungen der Größe 
der zugeteilten Skontrengruppen sind unbeachtlich. 

(2) Skontroführern, denen bereits Aktien-Skontren zugeteilt sind, werden über die Zuteilung nach 
Absatz 1 hinaus weitere Skontrengruppen gemäß ihrer Leistung nach folgender Maßgabe zugeteilt: 

1. Die Gesamtgröße der gemäß Absatz 2 zuzuteilenden Skontrengruppen bestimmt sich nach 
dem relativen Gesamterfüllungsgrad gemäß Ziffer 2 gewichtet mit dem Anteil an der  
Gesamtzahl an Preisfeststellungen der Skontroführer. Bei der Zuteilung ist auf den 
Gesamterfüllungsgrad und den Anteil an der Gesamtzahl an Preisfeststellungen jeweils 
innerhalb der letzten zwölf Monate vor dem Ende der Antragsfrist nach § 98 Abs. 1 Satz 2 
abzustellen. Unwesentliche Abweichungen der Größe der zugeteilten Skontrengruppen sind 
unbeachtlich.  

2. Der relative Gesamterfüllungsgrad der Skontroführer wird ermittelt, indem dem 
Gesamterfüllungsgrad nach Ziffer III des Anhangs zu § 102 von 99,75 % ein relativer 
Gesamterfüllungsgrad von 1 und dem Gesamterfüllungsgrad nach Ziffer III des Anhangs zu 
§ 102 von 100 % ein relativer Gesamterfüllungsgrad von 2 zugeordnet wird. Die relativen 
Gesamterfüllungsgrade der Skontroführer werden durch lineare Skalierung der dazwischen 
liegenden Gesamterfüllungsgrade ermittelt.  

 

§ 104 Zuteilung der Skontrengruppen 

(1) Skontroführern nach § 103 Abs. 2 sollen zunächst die Skontrengruppen zugeteilt werden, die ihnen 
bisher zugeteilt waren. Überschreitet die Gesamtgröße der diesen Skontroführern bisher zugeteilten 
Skontrengruppen die Gesamtgröße der ihnen gemäß § 103 zuzuteilenden Skontrengruppen, sollen 
bis zum Erreichen der Gesamtgröße nach § 103 die bisherigen Skontrengruppen zugeteilt werden, in 
denen die Skontroführer die besten Gesamterfüllungsgrade nach Ziffer III des Anhangs zu § 102 
erreicht haben.  

(2) Antragstellern, denen noch keine Aktien-Skontren zugeteilt sind, sollen bis zum Erreichen der 
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Gesamtgröße der ihnen gemäß § 103 Abs. 1 zuzuteilenden Skontrengruppen nicht bereits nach 
Absatz 1 zugeteilte Skontrengruppen gemäß der im Zuteilungsantrag angegeben Präferenzen (§ 100 
Abs. 1 Ziff. 3) zugeteilt werden. Bei übereinstimmenden Präferenzen entscheidet die 
Geschäftsführung über die Zuteilung nach pflichtgemäßem Ermessen.   

(3) Verbleibende Skontrengruppen, die nicht nach Absatz 1 und 2 zugeteilt werden, sollen nach 
folgender Maßgabe zugeteilt werden:   

1. Die Zuteilung erfolgt in der Reihenfolge der Größe der Skontrengruppen beginnend mit der 
größten Gruppe. 

2. Die Skontrengruppe soll dem Antragsteller zugeteilt werden, dessen Gesamtgröße der ihm 
nach Absatz 1 oder 2 zugeteilten Skontrengruppen am weitesten von der Gesamtgröße der ihm 
nach § 103 zuzuteilenden Skontrengruppen abweicht.   

3. Eine Zuteilung nach Ziffer 2 soll nicht erfolgen, wenn die Größe der zuzuteilenden 
Skontrengruppe um mehr als 0,1 % über der Gesamtgröße der dem Skontroführer nach der 
Zuteilung gemäß Absatz 1 oder 2 noch zuzuteilenden Skontrengruppen liegt.   

4. Abweichend von Ziffer 3 soll die Skontrengruppe zugeteilt werden, wenn ihre Größe nicht die 
Größe der dem Antragsteller nach § 103 insgesamt zuzuteilenden Skontrengruppen 
überschreitet und die Überschreitung gemäß Ziffer 3 durch die Abgabe von nach Absatz 1 oder 
2 zugeteilten Skontrengruppen ausgeglichen wird. Die Abgabe der Skontrengruppen soll in der 
Reihenfolge ihrer Größe beginnend mit der kleinsten Skontrengruppe erfolgen. 

(4) Überschreitet die Größe einer Skontrengruppe die Gesamtgröße der den Skontroführern gemäß § 103 
jeweils zuzuteilenden Skontrengruppen, wird diese Skontrengruppe innerhalb des befristeten 
Zuteilungszeitraums zeitanteilig zugeteilt, soweit dies zur Zuteilung gemäß Absatz 1 bis 3 erforderlich 
ist. Bei der Zuteilung wird jeweils nur die sich aus der zeitanteiligen Zuteilung ergebende Größe der 
Skontrengruppe berücksichtigt. Die Geschäftsführung legt den Zeitraum der Zuteilung nach 
pflichtgemäßem Ermessen fest. Skontrengruppen sollen mehreren Skontroführern innerhalb des 
befristeten Zuteilungszeitraums sowie innerhalb des Referenzzeitraums gemäß § 103 Abs. 2 Nr. 1 
Satz 2 insgesamt zu gleichen Anteilen zugeteilt werden. Die Zuteilung soll zuerst an den 
Skontroführer mit der größten Gesamtgröße der nach § 103 zuzuteilenden Skontrengruppen erfolgen.  

 

§ 105 Wegfall von Skontroführern 

(1) Im Fall des Wegfalls eines Skontroführers durch Übernahme seines Geschäftsbetriebs durch einen 
anderen Skontroführer, werden die dem übernommenen Skontroführer zugeteilten Aktien-Skontren 
dem übernehmenden Skontroführer zugeteilt. Dem Wegfall eines Skontroführers steht nicht entgegen, 
wenn die Gesellschaft des Skontroführers nach der Übernahme fortbesteht. Die Zuteilung erfolgt mit 
der für die ursprüngliche Zuteilung der Aktien-Skontren geltenden Befristung. Bei der Zuteilung von 
Skontrengruppen gemäß § 103 Abs. 2 werden dem übernehmenden Skontroführer der 
Gesamterfüllungsgrad gemäß Ziffer III des Anhangs zu § 102 und der Anteil an der Gesamtzahl der 
Preisfeststellungen des weggefallenen Skontroführers zugerechnet. 
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(2) Bei Wegfall eines Skontroführers, ohne dass die Voraussetzungen von Absatz 1 Satz 1 vorliegen, 
werden die diesem zugeteilten Aktien-Skontren dem Skontroführer zugeteilt, der innerhalb der letzten 
drei MKalendermonate vor dem der Zuteilung vorausgegangenen Monat über alle ihm zugeteilten 
Skontrengruppen den besten Gesamterfüllungsgrad gemäß Ziffer III des Anhangs zu § 102 erreicht 
hat. Verfügt dieser Skontroführer nicht über die für die Preisfeststellung in den zuzuteilenden Aktien-
Skontren erforderliche fachliche und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, werden die Aktien-Skontren 
insgesamt dem Skontroführer mit dem nächstbesten Gesamterfüllungsgrad und entsprechender 
Leistungsfähigkeit zugeteilt. Soweit für die Zuteilung nach Satz 1 oder 2 mehrere Skontroführer 
qualifiziert sind, entscheidet über die Zuteilung das Los. Die Zuteilung erfolgt mit der für die 
ursprüngliche Zuteilung der Aktien-Skontren geltenden Befristung. 

 

§ 106 Zuteilung neuer Skontren 

(1) Innerhalb des befristeten Zuteilungszeitraums neu entstehende Aktien-Skontren werden von der 
Geschäftsführung der einschlägigen bestehenden Skontrengruppe (§ 101 Abs. 2) zugeordnet und 
dem Skontroführer zugeteilt, dem diese Skontrengruppe zugeteilt wurde. Soweit in dieser 
Skontrengruppe Untergruppen gebildet wurden, werden neue Skontren dem Skontroführer zugeteilt, 
der innerhalb der letzten drei MKalendermonate vor dem der Zuteilung vorausgegangenen Monat in 
dieser Skontrengruppe den besten Gesamterfüllungsgrad gemäß Ziffer III des Anhangs zu § 102 
erreicht hat. Soweit für die Zuteilung nach Satz 2 mehrere Skontroführer qualifiziert sind, entscheidet 
über die Zuteilung das Los. Die Zuteilung erfolgt mit der für die ursprüngliche Zuteilung der Aktien-
Skontren geltenden Befristung. 

(2) Innerhalb des befristeten Zuteilungszeitraums neu entstehende Aktien-Skontren, die von der 
Geschäftsführung einer neuen Skontrengruppe zugeordnet werden, werden dem Skontroführer 
zugeteilt, der innerhalb der letzten drei MKalendermonate vor dem der Zuteilung vorausgegangenen 
Monat über alle ihm zugeteilten Skontrengruppen den besten Gesamterfüllungsgrad gemäß Ziffer III 
des Anhangs zu § 102 erreicht hat. Soweit für die Zuteilung nach Satz 1 mehrere Skontroführer 
qualifiziert sind, entscheidet über die Zuteilung das Los. Die Zuteilung erfolgt mit der für die 
ursprüngliche Zuteilung der Aktien-Skontren geltenden Befristung. 

(3) Abweichend von Absatz 1 und 2 wird einem Skontroführer auf dessen Antrag das nächste innerhalb 
des befristeten Zuteilungszeitraums neu entstehende Aktien-Skontro zugeteilt, wenn  

1 der Handel einer Aktie, die einer dem Antragsteller zugeteilten Skontrengruppe angehört, im 
regulierten Markt eingestellt wurde und  

2. der Orderbuchumsatz des Antragstellers über einen Zeitraum von drei Monaten nach 
Einstellung des Handels im Durchschnitt weniger als 1,5 % des Gesamtorderbuchumsatzes in 
diesem Zeitraum beträgt. 

 Der Antrag muss innerhalb von vier Monaten nach der Handelseinstellung gemäß Satz 1 Nr. 1 
gestellt werden. In ihm sind die Voraussetzungen gemäß Satz 1 Nr. 1 und 2 näher darzulegen. 
Soweit für ein neu entstehendes Aktien-Skontro Anträge mehrerer Skontroführer vorliegen, die die 
Voraussetzungen gemäß Satz 1 erfüllen, wird das Aktien-Skontro dem Skontroführer zugeteilt, dessen 
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Antrag der Geschäftsführung zuerst zugegangen ist. Ein Skontroführer, dessen Antrag durch Zuteilung 
eines neu entstehende Aktien-Skontros entsprochen wurde, kann einen weiteren Zuteilungsantrag 
erst stellen, wenn erneut die Voraussetzungen gemäß Satz 1 Nr. 1 vorliegen.  

 
[…] 

 

§ 108 Widerruf und Rücknahme der Zuteilung von Skontren 

(1) Die Geschäftsführung kann die Zuteilung von Aktien-Skontren widerrufen, wenn die Voraussetzungen 
der Zuteilung nachträglich wegfallen. Sie kann insbesondere 

1.  die Zuteilung von Aktien-Skontren mit angemessener Frist widerrufen, wenn der 
Präsenzhandel in den Aktien beendet wird, für die diese Skontren zugeteilt wurden 

2.   die Zuteilung von Aktien-Skontren, die nicht nach § 103 Abs. 1 zugeteilt wurden, jederzeit 
widerrufen, wenn der durchschnittliche Gesamterfüllungsgrad eines Skontroführers gemäß 
Ziffer III des Anhangs zu § 102 in den betreffenden Aktien-Skontren während eines 
zusammenhängenden Zeitraums von drei Kalendermonaten einen Gesamterfüllungsgrad von 
99,75 % unterschreitet.  

(2) Für den Fall, dass dem Skontroführer die Teilnahme am Börsenhandel vorläufig untersagt oder das 
Ruhen der Zulassung des Skontroführers angeordnet wird, hat die Geschäftsführung die Zuteilung 
von Aktien-Skontren für die Dauer der Untersagung der Teilnahme am Börsenhandel oder des 
Ruhens der Zulassung zu widerrufen. 

(3) Die Vorschriften der §§ 48, 49 des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes bleiben unberührt. 

(4) Im Fall der Rücknahme oder des Widerrufs der Skontrozuteilung teilt die Geschäftsführung die 
Skontren dem Skontroführer zu, der innerhalb der letzten drei Kalendermonate vor dem Monat, in 
welchem dieder Rücknahme oder demr Widerruf erfolgt,vorausgegangenen Monat über alle ihm 
zugeteilten Skontrengruppen den besten Gesamterfüllungsgrad gemäß Ziffer III des Anhangs zu 
§ 102 erreicht hat. Verfügt dieser Skontroführer nicht über die für die Preisfeststellung in den 
zuzuteilenden Aktien-Skontren erforderliche fachliche und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, werden 
die Aktien-Skontren insgesamt dem Skontroführer mit dem nächstbesten Gesamterfüllungsgrad und 
entsprechender Leistungsfähigkeit zugeteilt. Soweit für die Zuteilung nach Satz 1 oder 2 mehrere 
Skontroführer qualifiziert sind, entscheidet über die Zuteilung das Los. Die Zuteilung nach Satz 1 und 
2 erfolgt mit der für die ursprüngliche Zuteilung der Aktien-Skontren geltenden Befristung. Im Fall des 
Widerrufs nach Absatz 2 erfolgt die Zuteilung für die Dauer des Widerrufs. 
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4. Teilabschnitt Zuteilung von Nichtaktien-Skontren 

 
[…] 

 

§ 112 Wegfall von Skontroführern 

(1) Im Fall des Wegfalls eines Skontroführers durch Übernahme seines Geschäftsbetriebs durch einen 
anderen Skontroführer sollen die dem übernommenen Skontroführer zugeteilten Nichtaktien-Skontren 
dem übernehmenden Skontroführer zugeteilt werden. Dem Wegfall eines Skontroführers steht nicht 
entgegen, wenn die Gesellschaft des Skontroführers nach der Übernahme fortbesteht. Die Zuteilung 
erfolgt mit der für die ursprüngliche Zuteilung der Nichtaktien-Skontren geltenden Befristung.  

(2) Bei Wegfall eines Skontroführers, ohne dass die Voraussetzungen von Absatz 1 Satz 1 vorliegen, teilt 
die Geschäftsführung die diesem zugeteilten Nichtaktien-Skontren nach pflichtgemäßem Ermessen 
unter Beachtung von § 111 Abs. 3 neu zu. Sie hat dabei auch Antragsteller zu berücksichtigen, 
denen bisher keine Nichtaktien-Skontren zugeteilt wurden. Die Zuteilung erfolgt mit der für die 
ursprüngliche Zuteilung der Nichtaktien-Skontren geltenden Befristung. 

 
[…] 

 
VIII. Abschnitt Wertpapiergeschäfte im elektronischen Handelssystem 

 
[…] 

 
6. Teilabschnitt Preisermittlung und Orderausführung  

 
[…] 

 

§ 161 Neuaufnahme  

Für Wertpapiere, die neu in den elektronischen Handel einbezogen werden und für die kein Börsenpreis 
gemäß §§ 159, oder § 160 oder § 169 h vorliegt, wird der Referenzpreis in Zusammenarbeit mit dem 
Emittenten, dem Institut, dem zuständigen Skontroführer oder auf andere geeignete Weise bestimmt.  

 
[…] 
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9. Teilabschnitt Handel ausländischer Aktien mit Geschäftsabwicklung im 
Heimatmarkt 

 

§ 169 f Eingabe, Erfassung und Verwaltung von Orders 

(1) Unter den Voraussetzungen gemäß § 14 Abs. 2a können für von der Geschäftsführung festgelegte 
ausländische Aktien auch Orders mit der Maßgabe eingegeben werden, dass die Erfüllung der im Fall 
der Orderausführung zustande gekommenen Geschäfte durch den von der Geschäftsführung gemäß 
§ 174 Abs. 2 Satz 3 jeweils festgelegten Zentralverwahrer erfolgt (Geschäftsabwicklung im 
Heimatmarkt).  

(2) Für von der Geschäftsführung gemäß Absatz 1 festgelegte Wertpapiere wird jeweils ein zusätzliches 
Orderbuch geführt. In dem Orderbuch werden gemäß Absatz 1 eingegebene Orders gemäß § 144 
erfasst und verwaltet.  

 

§ 169 g Handelsmodell 

Orders gemäß § 169 f Abs. 1 werden im Fortlaufenden Handel mit untertägigen Auktionen gemäß § 138 
gegeneinander ausgeführt.  

 

§ 169 h Referenzpreisbestimmung 

Soweit ein Referenzpreis gemäß §§ 159 Abs. 1 und 160 Abs. 1 nicht vorliegt, ist abweichend von §§ 159 
Abs. 2 und 160 Abs. 2 Referenzpreis der an dem von der Geschäftsführung jeweils festgelegten 
Organisierten Markt zuletzt festgestellte Preis.  

 

 

910. Teilabschnitt Preisdokumentation und Verwertung von Daten 

 
[…] 
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X. Abschnitt Abwicklungssysteme 

 

§ 174 Abwicklungssysteme 

(1) Die Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten (Clearing) von den an der FWB 
abgeschlossenen Börsengeschäften erfolgt in den von der Geschäftsführung festgelegten 
Wertpapieren über die Eurex Clearing AG oder durch ein anderes, durch diese Börsenordnung 
anerkanntes Clearinghaus. 

 
(2) Die Erfüllung (Settlement) der an der FWB abgeschlossenen Börsengeschäfte erfolgt überdurch die 

Clearstream Banking AG oder überdurch eine andere, durch diese Börsenordnung anerkannte 
Wertpapiersammelbank. Abweichend von Satz 1 erfolgt die Erfüllung von im Handel gemäß den 
Bestimmungen des VIII. Abschnitts, neunter Teilabschnitt, zustande gekommenen Geschäften über 
die Zentralverwahrer Euroclear France S.A., Euroclear Nederland, Euroclear Belgium, Euroclear 
Finland, Monte Titoli S.p.A., Iberclear. Die Geschäftsführung legt für jede gemäß den Bestimmungen 
des VIII. Abschnitts, neunter Teilabschnitt, handelbare Aktie fest, über welchen Zentralverwahrer 
gemäß Satz 2 Geschäfte in dieser Aktie abgewickelt werden. 

 
[…] 

 

Artikel 2   Inkrafttreten 

  Artikel 1 tritt am 13. Juli 2009 in Kraft. 

 

Die vorstehende zweite Änderungssatzung zur Börsenordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse wird hiermit 
ausgefertigt. Die Änderungssatzung tritt entsprechend dem Beschluss des Börsenrats der Frankfurter 
Wertpapierbörse vom 2. Juli 2009 am 13. Juli 2009 in Kraft.  

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung hat die nach § 16 Absatz 3 des 
Börsengesetzes erforderliche Genehmigung mit Schreiben vom 3. Juli 2009 (Az.: III 6 – 37 d 02.07.02) erteilt.  

Die zweite Änderungssatzung ist durch Aushang im Börsensaal der Frankfurter Wertpapierbörse sowie durch 
elektronische Veröffentlichung im Internet, abrufbar auf den Internetseiten der Frankfurter Wertpapierbörse 
(http://www.deutsche-boerse.com), bekannt zu machen. 

Frankfurt am Main, den 9. Juli 2009 

Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse 

 

 

Dr. Roger Müller     Dr. Cord Gebhardt 

http://www.deutsche-boerse.com)

